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An das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  
nukleare Sicherheit und  
Verbraucherschutz (BMUV) 
Stresemannstraße 128 - 130 
10117 Berlin 

Ihr Zeichen: BMUV - C I 2 
 

Ihre Nachricht vom:  19.08.2022 
Unsere Zeichen:  
Unsere Nachricht vom:  
 
Name:  
Telefon:  
Telefax:  
E-Mail:   
 
Datum: 23.08.2022 
  

 
Stellungnahme: 4., 33. und 44. BImSchV 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend auf die unten aufgeführten Entwürfe von Verordnungen zur Änderung der 4. BIm-
SchV, der 30. BImSchV und der 44. BImSchV bedankt sich der Bundesverband des Schornsteinfe-
gerhandwerks für die Anhörung nach § 51 BImSchG.  
 
Ihre Aktenzeichen: 
 
C I 2 – 5021/004-2022.0003 (4. BImSchV),  
C I 2 – 5021/030-2022.0001 (30. BImSchV) und 
C I 2 – 5021/044-2022.0005 (44. BImSchV) 
 
 
Zu 4. BImSchV Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
 
Die Änderung in Anhang 1 Nummer 9.1.1 bezieht sich auf eine Anhebung von 30 Tonnen auf 50 
Tonnen hinsichtlich des vereinfachten Genehmigungsverfahrens von „Anlagen zur Lagerung, Be- 
und Entladen von Stoffen und Gemischen“. 

 
→ Hierzu gibt es seitens des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks keine Anmer-

kungen. 
 
 
Zu 30. BImSchV Verordnung über Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen 
 
Die Änderung im § 16 beziehen sich auf die angespannte Versorgungslage und der aktuellen Gas-
mangellage. Die Zulassungen von Ausnahmen werden befristet ausgesprochen. 

 
→ Hierzu gibt es seitens des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks keine Anmer-

kungen. 
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Zu 44. BImSchV Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoren 
 
Die Änderung im § 32 bezieht sich auf die Möglichkeit durch einen Antrag des Betreibers bei der 
zuständigen Behörde Ausnahmen vom § 19 zu erwirken. Auch hier geht es um die Versorgungslage 
respektive mögliche Notsituation in Zusammenhang mit der Gasmangellage. 

 
→ Da die Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen nach 44. BImSchV § 19 nicht in den 

Aufgabenbereich des Schornsteinfegerhandwerks fällt, hat die geplante Änderung aktuell 
keine direkten Auswirkungen auf unser Handwerk. 

 
 
Wir bedanken uns für die Teilnahme an der Befragung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks 
- Zentralinnungsverband (ZIV) -  
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